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Stadt Meerbusch 5. November 2009 
Der Bürgermeister 
Soziale Hilfen, Jugend 
Az.: FB2/EB/HA 
 
 
 
An die 
Vorsitzende des  
Jugendhilfeausschusses 
Frau Schoppe 
 
 
und die  
Vorsitzende des  
Ausschusses für Schule, Sport 
Frau Kox 
 
 
 
Informationsvorlage 
 
zu TOP I /   15   der Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 24. November 2009 
zu TOP I /          der Sitzung des Ausschusses für Schule und Sport am 25.November 2009 
 
 
 
Vorschulische Beratung und Förderung gem. § 36 Schu lgesetz NRW 
 
 
 
In Ausführung des § 36 Schulgesetz NRW – SchulG. lädt der Schulträger gemeinsam mit den Leite-
rinnen und Leitern der Tageseinrichtungen für Kinder und der Grundschulen die Eltern, deren Kinder 
zwei Jahre vor der Einschulung stehen, zu einer Informationsveranstaltung ein.  
 
Die Informationsveranstaltung für die Erziehungsberechtigten der Vierjährigen ist ein Baustein für den 
gestalteten Übergang von der Kindertageseinrichtung zur Grundschule, damit Brüche in der Bildung 
und Erziehung der Kinder und damit in ihrer Entwicklung möglichst vermieden werden. Die Erzie-
hungsberechtigten erhalten frühzeitig Informationen über Fördermöglichkeiten für ihre Kinder und über 
die Kooperation zwischen den Tageseinrichtungen und den Schulen. In der Veranstaltung soll die 
Unterstützung der Entwicklung der Kinder in den Blick genommen werden, damit diese das Rüstzeug 
erhalten, den Anforderungen der Grundschulen entsprechen zu können.  
 
In diesem Kontext werden die Eltern als  Erziehungspartner angesehen, die ihre pädagogischen Mög-
lichkeiten in der Familie nutzen können und sollen, um eine diesbezügliche, grundlegende Entwick-
lungsförderung zu gewährleisten. Die Eltern sollen darauf aufmerksam gemacht werden, welche Ent-
wicklungspotentiale ihre Kinder in der vorschulischen und schulischen  Zeit haben und wie diese von 
Ihnen gefördert werden können. 
 
Im Vordergrund der Veranstaltung steht die Information über die pädagogischen Leistungen und För-
dermöglichkeiten aller Kindertageseinrichungen und Grundschulen ohne dass eine Spezifizierung 
bezogen auf eine einzelne Einrichtung erfolgt.  
 
Für das Jahr 2010 ist je eine Informationsveranstaltung für die Stadtteile Büderich, Osterath und 
Lank/Strümp geplant. Sie werden in der 3. und 4. Kalenderwoche 2010 (Ende Januar) stattfinden.   
 
 
 
 
 
 



 2 

 
 
Inhaltliche Themenschwerpunkte:  
 
Die Themenschwerpunkte wurden in Zusammenarbeit mit Vertretern der Grundschulen, der Kinderta-
geseinrichtungen und dem Schulpsychologischen Dienst – Rhein-Kreis Neuss konzipiert und sind 
nachfolgend in Stichworten aufgeführt:  
 
 
1. Schule  
 
Informationen über Anforderungen und Förderangebote, Schulfähigkeitsprofil, Schuleingangsphase, 
Einschulungsverfahren, Sprachstandsfeststellung, Sprachförderung. 
 
 
2. Kindertageseinrichtungen  
 
Informationen über Leistungen, Förderangebote, Bildungsprofil, Bildungsdokumentation, Sprachför-
dermaßnahmen 
 
 
3. Wie können Eltern ihre Kinder unterstützen?  
 
Informationen über den  entwicklungspsychologischen Stand der Kinder, deren Fähigkeiten und Gren-
zen, über Fördermöglichkeiten außerhalb von Kindertageseinrichung und Grundschule insbesondere 
im Elternhaus. 
 
 
4. Organisatorisches  
 
Beantwortung von Fragen der Eltern. 
 
Verantwortliche Referenten für die Informationsveranstaltungen sind Frau Bachmann (Kindertagesein-
richtung), Herr Aldenhoff, Herr Sonnen (Grundschule), Frau Lenardon, Herr Wagner (Schulpsycholo-
gischer Dienst / Rhein-Kreis Neuss) und Herr Halter (Koordinator Jugendhilfe und Schule) 
 
Die Informationsveranstaltung soll zukünftig regelmäßig zu Beginn des jeweiligen Jahres in den oben 
genannten Stadtteilen durchgeführt werden.  
 
 
 
In Vertretung 
 
 
 
 
 
Angelika Mielke-Westerlage 
Erste Beigeordnete 
 
 
 
 
 
 
 


